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Kanton Thurgau

Reglement für dic Inspektoren der thnrgauischcn Elemen¬

tarschulen, erlassen vom Erziehungörath den 22. Okt.
1840, und genehmigt vom Kl. Rathe den 4. Nov.
1840.

Der Erziehungörath des Kantons Thurgau,
in Ausführung der 32 — 31 des revidirten Schulgesetzes

vom 23. Brachmonat 1810, stellt für die Inspektoren der

Elementarschulen folgendes Reglement anst
<s. l. Dem Schnlinspektor liegt im Allgemeinen ob, mit

Kraft und Treue und in Uebereinstimmung mit dem Erziehungs-
rathc genau darauf zu halten, daß dem bestehenden Schulgesetze

pünktliche Vollziehung gegeben, und der Zustand der dem

Schulinspektor zur besondern Beaufsichtigung unterstellten Schulen
immer mehr gehoben werde.

8. 2. Wünsche und Begehren der Schnlgemeinden, Schnl-
porsteher, Lehrer und Private», bezüglich ans Angelegenheiten der

Schule, werden in der Regel bei dem Inspektor der betreffenden

Schule eingegeben, und, sofern sie nicht durch den Inspektor
erledigt werden können, durch denselben, von seinen Antragen
begleitet, an den Erziehnngsrath gefördert, welcher wieder ans

demselben Wege seine Bescheide ertheilt.
H. 3. In Streitigkeiten, über welche nach dem Gesetze vom

21. Dez. 1837 2 und »ach 8- 17 des Schulgesetzes der
endliche Entscheid dem ErziehnngSrathe zukömmt, hat der Schnlin-
svektor zuerst eine genane Untersuchung vorzunehmen und je nach

Gestalt der Sache entweder eine Bermittlung zu versuchen, oder

den Fall mit den erforderliche» Aktenstücken und Untersnchnngs-
ergebnissen innerhalb 11 Tagen an den Erziehnngsrath zu leiten.

1. Ueber die Falle, in welche» es dem Schulinspcktor
gelungen ist, die Parteien zu verständigen, fügt er dem jährlichen
Znspektionsberichte ein detaillirtes Verzeichnis! bei.

H. 3. Streitige Parteien, fehlbare Aeltcrn, Schullehrer sind

verpflichtet, ans erhaltene Einladung vor dem Schulinspcktor zu
erscheinen; im Widersetznngsfalle wendet sich der Schulinspeklor
an den Vollziehnngsbcamten des Bezirks. Vorsteherschafte»,
welche den Anordnungen des Schulinspektors nicht Folge leisten,
werden von ihm dem Erziehnngsrathe verzeigt.
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8- b, Bei Erbauung muer und Reparatur schon besteheiwer

Schulhâuftr wird der Schulinspektor darauf achten, das; 8- !U—
1(12 deS Schulgesetzes überhaupt, und besonders das daraus
bezügliche Reglement, so wie spezielle Beschlüsse des Crziehnngs-
rathes befolgt werden,

8, 7, Bei definitiver Besetzung von Schulstellen haben sich

die Aspiranten bei dein Schnliuspektor der betreffenden Schulstelle
anzumeldcn, und derselbe wird über ihre bisherigen Leistungen,
über ihre Kenntnisse und über ihre Sittlichkeit sich die erforderlichen

Zeugnisse vorlegen lassen, und mit der Aspiranrenliste seinen

Bericht darüber an den Erziebungsrath eingeben,

8, 8. Der Schnliuspektor ist verpflichtet, die ihm nutergebe-
neu Schulen von Zeit zu Zeit zu besuche», Eine Hanptinspektion
wird gegen Ende des Winterschnlknrses vorgenommen, tM AI
und 3(1 des Schulgesetzes), Sie hat vorzüglich den Zweck, den

Znstand der Schule und die Gesammtleistnngen deS Lehrers im

Iahreskurse zu prüfe». Bei Zwischeubesucheu während des Winter-

oder SommerschulknrseS mag dagegen der Schnlinspektor sein

Augenmerk mehr der Behandlung einzelner Unterrichtsfächer oder

andern, den Lehrer oder die Schüler betreffenden Einzelnheiten
zuwenden,

8, 9. Indem der Schnliuspektor bei seinen Schulbesuchen
zunächst die gewohnliche Schnlsührnng des Lehrers, seinen Lehr-

vortrag und sein Benehmen gegen die Schüler, so wie den Grad
der Aufmerksamkeit und die Folgsamkeit der Schüler und die

gleichzeitige Bethätigung der einzelnen Klassen kennen zu lernen

sucht, wird er den Lehrer in der Regel zuerst den Unterricht ganz
in der demselben gewohnten Weise ertheilen oder die Prusnng
vornehmen lassen; dann steht eS ihm aber frei, dem Lehrer einen

beliebigen Gegenstand zur Behandlung aufzutragen, oder selbst

Fragen an die Kinder zu stellen.

8, 10- Um den Zustand jeder Schule in allen Beziehungen
kennen zu lernen, hat der Schnliuspektor seine Aufmerksamkeit
besonders zu richten;

a. auf die intellektuellen, moralischen und pädagogischen Eigen¬
schaften des Lehrers, seinen Fleiß in Ausübung seiner Lehrerpflicht

und in seiner Fortbildung;
b, auf den BildnngSstand der Schule im Allgemeinen, und die

Fortschritte der Kinder, nach ihren Klassen und nach den

einzelne» Unterrichtsfächern im Besondern ;
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t.', auf die Aufnahmszeit, die Klassifikation, Beförderung, Ent¬
lassung over Zurückhaltung der Schüler in ihrer Klasse;

«là auf die in der Schicke herrschende Sittlichkeit, Reinlichkeit
und Ordnung und das Benehmen der Kinder in und neben

der Schule;
e, auf die zweckmäßige Vertheilung deS Unterrichtsstoffes im

Verhältniß zur Unterrichtszeit, wiefern nämlich kein

Unterrichtsgegenstand vernackckässigt und auch für kein alisälliges
LieblingSfach des Lehrers zu viel Zeit aufgewendet werde;

i, auf die Lehrmittel, ob nämlich die gesetzlich angeordneten
Lehrmittel eingeführt und in hinreichender Anzahl vorhanden
seien over nicht -,

auf die richtige Führung des Absenzverzeichnisses und die

Uebereinstimmung desselben mit dem durch den Schuilehrer,
den Schuloräsidenien und die Schulvorüeherschaft geführten
Verzeichnissen von bewilligten Schulversäumnissen; lH- 3l)
des Schulgesetzes);

in aufdie Zahl der eingetreteneu Ferientage und der Vertheilung der

Unterrichtszeit im Svmmerschulkurse 22 des Schulgesetzes);
ià auf die Pflichttreue der Schulvorsteherschaft, die Verzeich¬

nung der von den Schulvorstehern gemachten Schulbesuche,

sowie auf die Bemerkungen, welche durch die Schnlvorsteher
oder den Schuilehrer iu dasSchultagebuch eingetragen wurden;

Ir. auf die Beschaffenheit des Schnllokals, ob dasselbe gesund,
und in Beziehung auf Raum, Licht und Bestuhlung zum
Schulhalten geeignet und gehörig eingerichtet sei;

là auf die Besoldung des Lehrers, ob derselbe das ihm gesetzlich

zugesicherte Einkommen oder mehr erhalte, ob er neben der

Schulstelie noch eine andere Bedienstung oder Bcamtung,
einen Rebenberuf treibe;

Mà aus die Quellen, aus welchen die Ausgaben für die Schule
bestritte», und wie die von dem Schulgesetze ^ )l)Z bezcich-

uelen Quellen benutzt werden;
i>à auf die Näheschulen oder Arbeitsschulen für Mädchen und

ihr Verhältniß zur eigentlichen Schule;
»à auf den Bezug und die Verrechnung der Absenzbußen des

vorangegangenen Zahres durch Einsicht in die Originale der

Schulrechnung -,

auf häuslichen Unterricht, Privat - und Fabrikschnlen in der

Schulgemeindo
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H, 11, Findet der Schulinspektor an reu Leistungen oder

am Betragen cineS Schnllehrers Etwas auszusetzen, so macht er

ihm darüber von sich aus allein oder in Verbindung mit der

Schulvorstcherschast die angemessenen Vorstellungen, Ist der Fehler

von erheblicher Natur, so berichtet er darüber an den Erzie-
hnngsrath (8- 8-1 des Schulgesetzes), -Andere Bemerkungen, zu

welchen der Inspektor i» Bezug aus den vorangehenden ts, zu

machen veranlasst wird, theilt er entweder der Schnlvorsteherschast

mit, oder er lasst sie an den Erziehungsrath gelangen. Einzelnes

mag er auch neben Verzeichnung seines Schulbesuches in das

Schnltagcbuch niederlegen,

§, 12, An Orte», wo mil der Elementarschule eine

Sekundärschule in Verbindung steht, wird der Inspektor der Elementarschule

mit demienigen der Sekundärschule im Einverständnisse
handeln, damit daselbst eine zweckmäßige Klassenfolge nach einem

übereinstimmenden Lehrplan angeordnet und durchgeführt werde.

Wenn zu diesem Zwecke der Sekundarschul - Inspektor Einsicht
von dem Zustande der Elementarschule zu nehmen wünscht, wird
diese Inspektion in Verbindung mit dem Inspektor der

Elementarschule geschehen, und beide Inspektoren werden zur Ausführung
des Schnlplanes zusammen wirken,

§, 13, Je nach Umständen veranstaltet der Erziehungsralh
außerordentliche Inspektionen einzelner Schulen durch Abgeordnete

aus seiner Mitte oder durch den Seminardirektor,
§, 11, Der Schulinspektor hat unter Angabe der Tage seiner

Schulbesuche über den Znstand der ihm untergeordneten Schulen
im Laufe des Monats Mai einen schriftlichen Bericht z» erstatten,

welcher eines Theils in einer, nach einem vorgeschriebenen

Formulare entworfenen tabellarischen Zusammenstellung, andern

Theils in einer ausführlichen Darstellung des Znstandes der

einzelnen Schulen bestehen soll. Indem die Letztere nach den in

§, 1t) bezeichneten Beziehungen ein treues Bild von dem Zustand
der Schulen zu geben sucht, wird sie am Schlüsse die 'Anträge

zusammen ordnen, zu denen sich der Schutinspektor veranlaßt
gefunden hat,

8, 13, Dem Jahresbericht deS Schulinspektors werden die

Schultabellen der einzelnen Schulen als Belege beigefügt. Mit
Beendigung der Winterschule hat daher die Schnlvorsteherschast
die vom Schullehrcr ausgefertigte Schultabelle mit dem Absenzen-

verzeichnisse zu vergleichen, und der Unterschrift des Lehrers die-
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einstimmlmg beifügen zu lassen und sodann die Schultabelle dem

Schulinspektor einzuhändigen,
§, 19, Der Schulinspektor Hut darauf zu halten, daß nach

Vollendung der Winterschule ohne Säumnis? die bustsälligen Ab-
senzen bezogen, und im Laufe des Maimonats die -Zlusweisungen
über den Bezug der Absenzbußeu sammt den Absenzenverzeich-
nissen ihm zugestellt werden. Die Abseuzverzeichnisse werden,
wenn sie vom Inspektor in Uebereinstimmung mit der Ausweisung

über deu Bezug der Buhen erfunden sind, der Schulvvr-
stcherscbast zurück gegeben, die LluSweisungen aber dem Erzie-
hungsraih übermittelt,

H, 17, Ueber den Bezug der bußfäliigen ljlbsenze» stellt der
Schulinspeklor einen tabellarischen Bericht zusammen, dem die

Ausweisungen als Belege uumerirl angeschlossen werden. Dieser
Bericht, welcher im Laufe des Brachmonats an den Erziehungs-
rath abzusenden ist, soll enthalten!

a. die so» jeder Schule summarisch anzugebende Zahl der busi-

fâlligeu Abseuzen sowohl der -Alltags- als der Repetirschule
und der Gesangstunden, im Sommerschulkursc und im
Winterschulkurse, unter -Angabe des Betrags der Abseuzbusie» ;

1», den Gesammtbetrag der wirklich eiukassirten Abseuzbusie»

jeder Schule;
>- den Gesammtbetrag der noch restirenden Absenzbußcn jeder

Schule;
<!, das Namenverzeichnis? derjenigen Aeltern, welche die Absenz-

bus?eu wegen Armuth nicht bezahlen können, mit Angabe der

Schüler, für welche bezahlt werden sollte und deS Gcldbe-

betrags der Buhe;
e. das Namenverzeichnis! derjenigen Aeltern, deren Kinder über

ein Drittheil der Schulzeit versäumt haben, ebenfalls mit
Angabe der Namen der Kinder, welche solcher Versäumnis?
sick? schuldig machten,

§, ldi. Für jede dem Schulinspektor untergebene Schule
erhalt derselbe als Entschädigung auS der Kasse des Erziehungs-
rathes jahrlich vier Gulden,

H, 19. Dieses Reglement wird dem kleinen Rathe zur
Ratifikation vorgelegt,

II, Allgemeines Reglement für die Schnllehrer-
Konfrrenzen. Vom 19, November 1849. - Der Erzie-
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hungsrath des Kant» us Thurgau in 'Ausführung ves

8, 7«. des Schulgesetzes beschließt und verordnet:
8- 1 Zur Fortbildung in den ersorderlichen Kenntnissen und

Fertigkeiten des Lehrerberufes sind die Schullehrer verpflichtet,
sich in Konferenzen zu versammeln,

8, 2, Die Schullrhrer, deren Schulen in demselben Amtsbezirke

liegen, bilden eine Bezirks-Konserenz.
8, 3, Mitglieder der Schuliehrer-Konfereuzen sind auch die

Sekundarlehrer, deren Schulen innerhalb desselben Bezirkes liegen;
ferner die in demselben Bezirke wohnenden Scliulamt'- Kandidaten,

die bereits einen Biidungskurs im Seminar mitgemacht
haben,

8, 4, Als Mitglieder mögen auch noch durch Stimmenmehrheit

der Mitglieder der Konferenz andere Schulfreunde ausgenommen

werden,

8, 5- Die Schulinspektvren haben bei den Konferenzen freien

Zutritt,
8, ö. Die Mitglieder einer Bezirks-Konserenz Versammeln sich

theils in Hauptkonferenzen theils in Spezialkonferenzen,
8, 7, Die Hauptkonferenzen findet, jährlich zwei Mal statt,

vor Ansang und nach Beendigung der Wintcrschule, je einen

ganzen Tag,
8, 8, Zn den Spezialkonferenzen treten, nach einer in den

Hauptkonferenzcn zu bestimmenden Abtheilung je 6^12 Mitglieder

jahrlich wenigstens sechs Male zusammen,

8, 9, Jede Hanptkonfcrenz und jede Spezialkonferenz wählt
sich einen Präsidenten und einen Aktuar, die Hauptkonserenz auch

einen Oaiästor, Bon der Wahl des Präsidenten der Vezirkskon-
ferenz ist dem Erziehungsrathe 'Anzeige zu geben.

8, 10, Der Präsident leitet die Verhandlungen der Konferenz
und besorgt ihre Korrespondenz, Der Aktuar führt das Protokoll

und prasidirt in Abwesenheit des Präsidenten die Versammlung,

Dem Oanistor liegt das Rechnungswesen der Konferenz
ob und er vertritt die Stelle des Aktuars, wenn dieser sein

Geschäft selbst zu versehen gehindert ist,

8. 11. Die Konferenzen haben im Nahern die Aufgabe, daß

ihre Mitglieder:
a, ihre Kenntnisse in den vom Schulgesetze 8, 3, bezeichneten

Lehrgegenständen tiefer begründen und innerhalb der vom
Nnterrichtsplane gezogenen Grenzen erweitern;
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ti, mil der ini Seminar angenommenen Unlerrichistveise
sich bekannt erhalten und sie in Bezug auf einzelne
Lehrgegenstände praktisch durchführen;

e, sich im mündliche» und schriftlichen Gedankenausdrncke
iin Gesänge und andern zum Lehrerberufe gehörigen
Fertigkeiten immer mehr ausbilden;

cl> einander ihre Erfahrungen und Ansichten in Angelegen¬
heiten des Schulwesens mittheilen und sich darüber gegenseitig

berathen;
e> besondere Aufgaben des Erziehn»gSrathes bearbeiten;
t die Angelegenheiten des für die Koufereuzmitglieder einzti-

richtendeti Lesezirkels ordnen.
12. Indem die Losung der in H. ll. bezeichneten

Aufgaben vorzüglich den Spezialkonferenzen obliegt, werden diese in
der Frühlings-Hauptkonferenz schriftlich über ihre im verflossenen

Jahre geübte Thätigkeit Bericht erstatten und diese» Bericht der

Beurtheilung der HaupEonferenz unterstelle». Die Hauptkonferenz
wird dann auch die Gegenstände bestimmen, welche von den Spe-
zialkonferenzen im Laufe des folgenden Jahres behandelt werden

sollen.
13. Jeweilen in der Frühlings-Hauptkonferenz wird von

der Versammlung ein Abgeordneter an die Bezirks-Lehrerprüfung
gewählt.

H. 11. Die zweite Hauptkonferenz im Herbste ist besonders

praktischen Uebungen und der Anhörung des vom Abgeordneten

zu erstattenden Berichtes über den Erfolg der Bezirks-Lehrerprüfung

so wie der Besprechung dessen gewidmet, was der

Berichterstatter in Bezug auf die Bezirks-Lehrerprüfung als vorzüglich

beachtenswerthen Berathungsgegenstand heraushebt.
H. 15. Wenn die Schullehrer Ansichten, Wünsche und

Beschwerde» welche auf das Schulwesen im Allgemeinen Bezug
haben, dem Erziehungsrathe vorlegen wollen, so mögen sie

dieselben in den Konferenzen berathe» und durch die Geschäftsführung

der Bezirkskonferenz an den Erziehungsrath gelangen lassen.

H. lt>. Die Präsidenten der Bezirkskvuferenze» werden von
dem Erziehungsrathe von Zeit zu Zeit versammelt, um unter der

Leitung des Seminar-Direktors den Gang und die Verhandlungen

der Konferenzen zu berathen.

H. 17. Alljährlich im Mai hat die Hanptkonferenz einen ein-
lästlichen Bericht über ihre Verhandlungen an den Erziehungsratb
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einzusenden und darin besonders die Thätigkeit ver einzelnen Spe-
zialkonfercnzen heraus zu heben, Ein Auszug der Absenzenver-
zeichnissc der Haupt- und Spezialkonserenzen wird dem Berichte
als Beilage zugefugt,

K, 18, Für Bücher, welche für den Lesezirkel der Konferenz
a»S der Schullchrer-Bibliothek des KanlonS bezogen worden sind,

ist der Präsident der Konferenz dein -Aufseher der Bibliothek
verantwortlich, ES werden daher über die Zirkulation der Bücker

genaue Verzeichnisse geführt und auf Versäumnisse und
Beschädigungen der Bücher angemessene Bußen gesetzt. Verloren

gegangene oder stark beschädigte Bücher müssen ganz vergütet werden,

H, 1!1, Für den Besuch jeder Hauptkonferenz erhalt jeder
angestellte Lehrer, der sie besucht, 4(1 kr, Entschädigung ans der

Kasse des Erziehungsrathes,
§, Zl), Jede unentschuldigte Absenz von einer der Hauptkon-

serenzen wird mit 311 kr, zu Handen der Konsercnzkasse gebüßt.

Gegen Schullehrer, welche im Besuche der Haupt- und Spezial-
konferenzen nachlässig sind, behält sich der Erziehungsrath vor,
besondere Verfügungen zu treffen,

8, 21, Entschulbignngsgründe deS Ausbleibens sind in der

Regel eigene Krankheit, auch Krankheit oder Tod der nächsten

Angehörigen.
H, 22, Tag und Ort der Versammlung bestimmt je für das

nächste Mal die Konferenz selbst,

8, 23, Jede Spezialkonserenz mag in Uebereinstimmung mit
diesem Reglement noch ihre besondern Statuten festsetzen, um nach

ihren eigenthümlichen Ansichten und Verhältnissen die Zwecke der

Konferenzen zu fordern,
8- 21, Durch gegenwärtiges Reglement tritt das am 3, Mai

1833 erlassene Reglement außer Kraft,

Kanton Teffin.
Das öffentliche Unterrichtswesen geht vortrefflich gut. Im

ganzen Kanton sind jetzt Schule» eingerichtet. In jedem
Distrikte sind Oberinspektoren, in jedem Kreise von 10-12 Gemeinden

ist ein Unterinsvektor, Die Regirung nimmt sich der Sache
sehr an; drei Mitglieder derselben bilden die leitende Negirnngs-
kommisston für's öffentliche ErziehungSwescn, Auch wurde ein

Kantonal-Erziehungsrath konstituirt, welcher im letzten Herbst sich
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